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Sitzungsberichte.
Monatssitzung am 28. Januar 1918.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen die Herren 
Oberlehrer Brien und Stadtrat Mallon. Seinen Austritt hat Herr 
Oberlehrer Dr. Albrich erklärt.

In dem wissenschaftlichen Teile der Sitzung hielt Herr Pfarrer 
Heuer den Vortrag „Versuch einer Reform des Thorner Franziskaner­
klosters im Jahre 1491."

Oeffentliche Sitzung am 19. Februar 1918, 
dem Geburtstage des Nicolaus Coppernicus, in dem Saale des 

Königlichen Gymnasiums.
Der Vorsitzende, Herr Pfarrer Lic. Freytag, erstattete den Jahres­

bericht für das Geschäftsjahr 1917/18.
Herr Oberlehrer Wiemer hielt den Festvortrag „Hermann

Löns, sein Leben und seine dichterische Eigenart.“

mifgliederlisfe 
oom ende des Ceschüffsjdhres 1917/18.

I. Ehrenmitglieder.
Bail, Dr., Geh. Sludienrat, Danzig
Cantor, Dr., Professor, Heidelberg
Günther, Dr., Professor, Polytechnikum München
Hoppe, Verwaltungsgerichtsdirektor a. D., Oberregierungsrat, Wiesbaden
Bender, Oberbürgermeister a. D., Breslau
Antonio Favaro, Professor an der Universität Padua
Filippo Serafini, Professor, Pisa
Steinbrecht, Dr., Prof., Geh. Regierungsbaurat, Marienburg
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Żur Lebensgeseliiclite des Johannes Ifyafinns.
Von

Pfarrer Lie. Freytag.

Als eine Einleitung zu den im folgenden mitzuteilenden 
Dokumenten zur Tliorner Reformationsgescliiclife möge hier ein kurzer 
Lebensabriss des Predigers Mag. Johannes Glaser oder, wie er in 
Preußen sich nannte, Johannes Hyalinus geboten werden, über 
dessen Lebensumstände nocli manche Unklarheit herrscht.

Joliannes Glaser stammte aus Liegnitz. Von seiner Familie 
ist nichts Näheres bekannt, auch ist es bisher nicht gelungen, etwas 
über seine Vorbildung und sein Universitätsstudium festzustellen. 
Zuerst begegnet er uns im Jahre 1546. Am 8. Oktober dieses 
Jahres wurde er in Wittenberg durch Bugenhagen für das Archi­
diakonat in Löwenberg in Schlesien ordiniert. *) Während er dieses 
Amt verwaltete, scheint er den Magistergrad erworben zu haben, 
docli ist nicht möglicli, anzugeben, wo und wann das geschehen.2) 
Audi schriftstellerisch trat er wälirend dieser Zeit hervor. Es er­
schien nämlich von ihm: „Von den Versuchungen des Herrn Christi. 
— Durch Magistrum Johannem Hyalinum von der Lignitz. — Ge­
druckt zu Wittenberg durch Georg Rhawen Erben. Anno 1551.“ 
Als Vorrede ist der Brief Melanchthons an Herzog Georg von 
Liegnitz vom Fest der heil. Engel 1551 abgedruckt.®) In demselben 
preist Melanchthon den Herzog, daß er nicht zu den Fürsten ge­
hört, die ihre Pflichten vernachlässigen, sondern daß er dafür sorge, 
daß in seinem Lande Kirchen und Schulen wohl bestellt sind. 
Dann empfiehlt er dem Herzog nocli besonders den Verfasser des 
Buches.

*) Ehrhardt, Presbyterologic des Evangelischen Schlesiens, Teil 111, 
2. Hauptabschnitt, Fürstentum Jauer, Liegnitz 1784 S. 175 vgl. S. 386. •

''l Urkundenbuch des Bistums Culm, Danzig 1881, S. 882. Heuer, Vom 
katliol. Thorn vor Luther und wie Thorn evangeliscli wurde, Thorn 1917, S. 36.

*') Ehrhardt, a. a. O. S. 175.

Hier erscheint, während bei der Ordination Glaser noch den 
latinisierten Namen Vitrianus führt, zuerst die gräzisierte Namens­
form Hyalinus, die später in Preußen vorherrscht.

Wie lange Glaser in Löwenberg geblieben ist, wissen wir nicht. 
Nacli bisheriger Überlieferung soll er 1556 von hier nach Hirsch­
berg gekommen sein.*̂)  Das ist nicht richtig. 1554 bis 1557 ist 
er in Tliorn als Prediger an der Johanniskirche angestellt gewesen.®) 
Von hier wandte er sicli wieder nacli seiner schlesischen Heimat 
und wurde zunächst Pastor in Hirschberg ®) und endlich im Jahre

’) Buchwald, Wittenberger Ordiniertenbuch 11 S. 52. _
“) Bei seiner Ordination führt er den Magistertitel nicht, dagegen schon 

auf dem Titel seiner Schrift von 1551. Bei Köstlin, Die Baccalaurei und Magistri 
der Wittenberger philosoph. Fakultät von 1503—1560, Halle 1887—91 findet sich 
sein Name nicht.

^) Corpus Reforniatorum V11 Sp. 836 ff. Correspondenzblatt d. Vereins f. d. 
Oesch. d. ev. Kirche Schlesiens V S. 149 Anm. 2. — Auf dem drittletzten Blatte 
steht: Johannes Hyalinus des Eltern Olasersson von Lignilz.
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1ÔG2 Prediger an der St. Martins-Pfarrkirche in Jauer. <) Am 2^. 
September dieses Jahres hat er hier zum ersten Male gepredigt, und 
am 13. Dezember wurde in der Pfarrkirche zum ersten Male das 
Abendmahl nach evangelischer Weise gefeiert. 2) Unmittelbar darauf 
trat ihm aber aucli liier das katholische Kirchenregiment entgegen. 
Am 18. Dezember 15G2 schrieb der Biscliof von Breslau an die 
von Jauer, sie sollten den ohne sein Wissen angenommenen see­
lischen Prädikanten Hialinus bei 500 Gulden Strafe sofort entlassen, 
und gab ihnen Anweisung, mit dem Domherrn Georg Fabri über 
die Neubesetzung der Stelle zu verhandeln und diesen ihm zu präsen­
tieren.®) Tatsächlich hielt Glaser auch am 18. Dezember 1G62 seine 
letzte Predigt in Jauer und der genannte Fabri wurde sein Nach­
folger im Pfarramte. ^) Daß er selbst damals gestorben sei, ist 
nicht anzunelnnen. Er wird vielmehr dem Drucke haben weichen 
müssen, ohne daß wir wüßten, woliin er sicli gewandt habe.

Neue Urkunden zur Tliorner Hcfermationsgeseliichte 
von Pfarrer Heuer, Thorn.

Die ersten evangelischen Prediger Thorns, die wir mit Namen 
kennen, waren*)  der Franziskanermöncli Bartholomäus in St. Marien 
und der Priester Jakob Schwoger i), der in St. Jakob die Vikariate 
Corpus Christi und Omnium Sanctorum, in St. Johann das 3. 
Ministerium am Andreasaltar und das Predigtamt inne hattet), 
über das, was sie predigten, erfahren wir Einiges gelegentlicli 
ihres Zusammenstosses mit dem Bistumsverwalter Martin Zehme 
im Jahre 1536 ®). Schwoger wirkte bis 1540, wo er seines Alters 
wegen abdankte ^), Bartholomäus nocli länger. — 1551 vermutlicli

*) ganz flüchtig erwähnt wird schon im Jahr 1525 („Mitteilg. des Copp. 
Vereins" XI1I S. 158) Mattliies Monsterberg: Der Rat ermahnt ihn, in seinen 
Predigten die Mönche nicht Verräter oder Schalksknechte zu schellen und kein 
Aergeruis wegen des Fegefeuers zu geben. Dass er die Mönclie schalt, ist nocli 
kein Beweis für evang. Gesinnung; die Klo sterleute sind aucli von altgläubigen 
l^riestem heftig angegriffen worden. Aber das Aergernis mit seiner Lehre vom 
Fegefeuer läßt darauf schließen, daß er evangelisch beeinflußt war. Ob er 
aber deehalb schon als evang. Prediger anzusprechen ist? Wir wissen leider 
nicht, an welcher Kirche und wie lange — und zwar im evang. Sinne — er 
gepredigt hat. i) Die mit Zahlen bezeichneten Anmerkungen stehen am Schluß 
des Aufsatzes.

') Vorher sclieint er sich in Liegnitz aufgehalten zu haben, wenigstens 
wird ausdrücklicli berichtet, daß er von dort nach Jauer geholt worden sei und 
zwar niclit als I’farrer, sondern mit dem Auftrage, während der Krankheit des 
alten Pfarrers, des Domherrn Marlin Tilius, das Predigtamt zu verwalten. (Cor- 
respondenzbl. u. s. w. V. S. 151. Danacli ist Ehrliardt, a. a. O. S. 79 zu berich­
tigen.) Doch hat er in Liegnilz keine amtliche Stellung bekleidet. (Milteiig, 
von Herrn Pastor prim. Dr. Bahlow in Liegnilz.)

2) Ehrhardt, a. a. O. S. 79, Correspondenzblatt u. s. w. V. S. 149.
^) Correspondenzblatt u. s. w. V. S. 149 No. 60.
*) Er trat das Amt zu Weihnachten 1562 an. Ein gleichzeitiger Bericht 

legt bei der Schilderung der Vorgänge in Jauer dem Johannes Glaser die ärgsten 
Schmälumgen gegen das Altarsakrament und den Versucli der Störung des 
katholischen Ootlesdienstes zur Last.
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ist dann Anton Bodenstein aus Wittenberg (ein Neffe des bekann­
ten Andreas Bodenstein aus Karlstadt, kurz Karlstadt genannt) hier 
im Sinne der evang. Bewegung tätig gewesen 5),

Der erste aber, der uns in greifbarer Gestalt vor Augen tritt, 
ist Magister Johann Glaser oder Hyalinus aus Liegnitz 6). Im Jahre 
IÖ54 haften die Thorner ihren Pfarrer vertrieben, und zwar muß 
das vor dem 25. Juli geschehen sein, an welchem Tage bereits der 
Sekretär des Königs, Grabowiecki, aus Wilna darüber an den erm- 
ländischen Bischof Hosius in Beantwortung eines dainnzielenden 
Briefes des letzteren’) schreibt. Der Kulmer Bischof, Lubodzieski, 
bemülite sich — der König hatte gerade das Besetzungsrecht —, einen 
„guten, gelehrten Mann“ an der Johanniskirche anzubringen, und 
gewann den Isaak Homer aus dem Ermlande, den ilim wohl sein Kollege 
Hosius empfohlen hatte; Hosius hielt ja, aucli nachdem er den Kulmer 
Bischofssitz mit dem Ermländischen vertauscht hatte, immer nocli seine 
Augen auf seine frühere Diözese gerichtet und war unermüdlich im Be­
raten, Ermahnen, Anspornen seines Nachfolgers, der als ehemaliger 
Wittenberger Student den leidenschaftliclien Katholiken stets als ein 
Lauer galt oder gar des heimliclien Luthertums verdäclitig war. Als Ge­
gengewicht gegen diesen neuen Pfarrer Homer ®) beriefen die Thorner 
den Hyalinus, einen kampflustigen Lutheraner (freneticus nennt ilm 
Grabowiecki), der von Bugenhagen evangeliscli ordiniert, vorlier 
in Löwenberg in Schlesien amtiert hattet). Als sie ihn dem Bischof 
präsentierten i*^), ohne ihm Gelegenlieit zu geben, ihn auf seinen 
Glauben hin zu prüfen **), verweigerte dieser ihm die Anstellung, scharf 
gemacht durch Grabowiecki '‘‘^). Der Rat schickte nun den Idyalinus 
nacli seiner Heimat Schlesien, um sicli dort die nötigen literae dimisso- 
riales zu besorgen ’®), und schließlich nacli Riga zum Erzbischof, damit 
er von diesem die Ordination empfänge ’^), denn die evangelisclie 
Ordination durcli Bugenhagen erkannte der Bischof natürlicli niclit 
an; für ihn war H. ein purus laicus. Erzbiscliof war damals Mark­
graf Wilhelm von Brandenburg, ein Bruder des Herzogs Albreclit 
von Preußen, ein kirchlicli gleichgiltiger Mann; soweit er religiös 
gesinnt war, neigte er mehr zur evang. als zur kathol. Seite hin. 
Hyalinus wurde denn aucli wirklich vom Erzbischof ordiniert i'>) 
und kehrte Ende Dezember nacli Thorn zurück '®). Daß er dann 
hier über die erzbischöfliche Weihung lecht verächtlicli urteilte ”), 
ist nur natürlich. Auch der Bischof war nicht befriedigt, obwohl 
ihm die befr. Briefe des Erzbischofs vorgelegt wurden *’>), denn als 
der Rat ihn am 5. Januar des folgenden Jahres (1555) bat, dem H. 
das Predigen zu gestatten —■ es war grade der große Heiligedrei- 
königs-Jahrmarkt und viel Fremdenzustrom in Thorn —, schlug er 
es rundweg ab und verbot diesem das Predigen auf das 
Bestimmteste '®).

Hyalinus predigte aber dennoch! — Der Biscliof scheint zu­
nächst keine Gegenmaßregeln ergriffen zu Iiaben, ja, nacli des 
Rats Behauptung setzte er den H. schließlich als Prediger ein -®).

Böse Tage hatte unterdes und nachher der arme Pfarrei- 
Homer. In einem tränenfeuchten Sclireiben an seinen Gönner
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Hosius meldet er, er habe alle Hebel in Bewegung geseslzt, die 
verirrten Schafe in Thorn wieder auf den rechten Weg zu bringen; 
vergebens! Hyalinus arbeite ihm entgegen und rege die Gemüter 
gegen die katholische Kirche auf; er predige, daß die Heiligen und 
die Reliquien nicht zu verehren, Wachskerzen auf den Altären nicht 
anzuzünden, die Metten- und Vespergebete unnütz seien; er rede 
über die Messe und die kathol. Zerimonien frivol '^^); er ermalme 
seine Zuhörer, den „Papisten“ nicht zu folgen. Er, der Pfarrer, 
könne kaum ausdrücken, was er selbst und Franz Rottman (Radt- 
mann), ein andrer ermländisclier nach Tliorn eingeführter Priester, 
auszustehen hätte. Wären sie doch erst wieder in Ermland unter 
des Hosius Schutz i ^^) In Thorn herrschte in der Tat eine gereizte 
Stimmung gegen die Katholiken. Wenn man dem Homer und 
Radtman Glauben schenken darf, waren die Priester auf der Straße 
nicht mehr vor Belästigungen sicher, man rief ihnen nach, warf 
hinter ihnen her, schlug sie; der Rat freilicli bestritt das: nur ein 
Priester habe nachts um ein Uhr auf der Gasse Prügel bekommen 
und sich nicht einmal darüber beklagt 2^). Besonders erbittert war 
man natürlich auf den Bischof Hosius.

Kurzum: Isaak Homer hielt es schließlich hier nicht mehr aus, 
ließ sicli nach Ermland zurückholen und wurde dort wieder Pfarrer 
(ebenso Radtmann) ^^).

Der Bischof scheint unterdessen zu der Überzeugung ge­
kommen zu sein, daß des Hyalinus Ordination in Riga nicht nach 
den Kirchengesetzen (legitime) geschehen — oder der „Gezeugnis- 
brief“ des Erzbischofs erschlichen sei,^^), kurzum: er ging nun­
mehr gegen Hyalinus mit aller Schärfe vor. Er schickte ihm am 
17. Mai durch einen Diener eine Inhibition d. h. den Befehl, sicli 
gänzlich der Kanzel zu enthalten, und ersuchte zugleicli den Rat, 
diesen Prediger nicht zu leiden, da derselbe „nicht legitime ordinirt, 
sondern allein ein purus laicus wäre.“ 2«). — Den Gang der 
folgenden Ereignisse kannten wir bisher nur in ganz knappen Um­
rissen aus einem Briefe des Bischofs Lubodzieski an Cromer 2?): 
Zitation des ungehorsamen Predigers vor den Richterstuhl des 
Bischofs nach Schloß Althausen (dort hielt dieser sicli gerade bei 
seinem Bruder auf); Verhandlungen der Thorner zwecks Hinaus­
schiebens des Termins, Angabe der Anklagepunkte und sichern Ge­
leits; Nichterscheinen des Vorgeladenen, seine Verurteilung und 
Appellation an den Erzbischof; Exkommunikation; Anheften der 
Appellationsurkunde an die Schloßtür zu Althausen; Verliaftung 
derer, die das besorgten, und Feststellung, daß der Thorner Rat 
dahinterstecke; Bitte des Bischofs um ein königl. Mandat gegen 
den Rat, das ihm den Hyalinus zur Bestrafung in die Hände liefere, 
der den Bischof Hosius und ihn selbst in seinen Predigten nicht 
geschont und corporis Christi repositorium Satanae cloacam genannt 
habe. — Jetzt aber sind wir durch einige noch nicht veröffentlichte 
Urkunden unsres Archivs instandgesetzt, diese Dinge bis ins Einzelne 
hinein Tag für Tag, ja zum Teil Stunde für Stunde wie ein Schau­
spiel auf der Bühne zu verfolgen und die agierenden Personen 
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recht genau kennen zu lernen: es sind das Briefe 28) des Thorner Rats 
an den auf dem Reichstage zu Petrikau sich aufhaltenden Bürger­
meister Johann Stroband und seine Begleiter (in dem Sammel­
bande X 2, Katalog II S. 82ff). Dieser Reiclistag war im April 
eröffnet worden und beschäftigte sicli fast aussdilieslidi mit kirch­
lichen Forderungen der zahlreichen evangel. Adligen I^olens, die es 
im Mai durchsetzten, daß nicht nur den geistlidieu Bannflüchen 
nicht mehr die Unterstützung des Staates gelielien werden sollte, 
sondern auch, daß bis zu einem in Aussicht genommenen National­
konzile dem Adel das Recht zustehen solle, in seinen Häusern Gottes­
dienst abhalten und ev. Geistliche anstellen zu dürfen. Die poli­
tische Lage war also für die Thorner in diesem Streite günstig!

In dem ersten der hier inbetracht kommenden Briefe vom 
17. Mai madit der Rat Mitteilung von der „Inhibition“ des Biscliofs 
und von der Antwort, die er diesem auf das Begehren, den niclit 
legitime ordinierten Prediger nicht zu dulden, gegeben liabe: Er, 
der Rat wüßte von einer nicht legitimen Ordination nichts, der 
Bischof habe ja selbst des Erzbischofs Briefe gesehen, er möclite 
sicli docli bis zur Rückkehr Strobands aus Petrikau gedulden. — 
Es folgen nun die beiden Briefe vom 28. Mai u. G. Juni wortgetreu 
in extenso; die Laute sind genau wiedergegeben (woll, umb, 
hot, Iossen, Vorsilbe vor . . . statt ver .. ., auffallenderweise aucli 
selir oft bo... statt be . . ., z. B. boscliwert, boständig u. drgl.*).  
Ortliographie und Interpunction jedoch, da der Briefschreiber mit ihr 
völlig willkürlicli umspringt, zur Erleichterung des Lesens der Iieute 
üblichen angenähert.

*) vgl. Anni. 29.
•*) B. = älterer Schüler; die jüngeren wurden Schützen genannt.

Brief vom 28. Mai.
(Blatt 82 des Sammelbandes) Unsren freundlichen Gruß mit 

Wunschunge göttlicher Genaden allezeit. Ehrbare, namhafte und 
wohlweise, vielgunstige Herren, gute Freunde! Wir wollen Ew. 
Er. Weisheit nicht bergen, wie aucli unlangest in unserem Schreiben 
vormeldet, daß der Herr Biscliof von Gulmsee der Ursachen, als sollt 
unser Prediger nicht legitime ordiniret, allein (= sondern) 
purus laicus sein, derwegen seiner höchsten Gnaden amts- 
iialben soldi Personen in Kirchendiensten ilirer jurisdiction 
zu leiden nicht gebüren woll, hot dem Herr Prediger ein 
Inhibition, sicli gänzlicli ferner der Kanzel und Predigtamts zu 
erhalten (sic! soll heißen: enthalten) zugefertiget und überantworten 
Iossen. Weswegen der Herr Prediger höchlichen beweget, hot er 
bald dornoch im nächsten Sermon offentlicli auf der Kanzel zorn- 
mütiglichen weitläufig, wie vormeint wird, auf den Herrn Bischof 
und geistliclie Pfaffen, Munctie, Nonnen invehiret und also aus­
rufende: Sie Mastbäuche, daraus Brotwurste anzurichten, feile 
Pfaffen, ungelehrte Esels; du grober Badiante,**)  schreib mir, wann 
du wilt iateiniscli und niclit deutsch; kannst nicht drei lateinische 
Worte; wann das vonnoten, icli will mit dir disputiren; du bist 
nicht mein Richter, sege (—sehe) dicli nicht dorvor an etc.“ 
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Ohn das, was ist sonst mehr oder weiter boruhrt, laß wir bo- 
riihen.

Des ist dieselbe Zeit des Herrn Bischofs Diener, der Nimtzen Sohn 
aus dem Golmischen Lande, in der Kirchen gewest, solche Invectiva 
selbst angehort, welchs dovon wie der Herr Bischof boricht wurden, 
boschwerlichen das aufgenommen; hat sein Gnaden den Herr 
Prediger durch ein Capplan Albertum judicialiter schriftliclien uno 
Edicto pro tribus et peremptorie ad quaecumque objicienda iudicia- 
liter responsurum*) laden lossen auf nächst vorgangenen Freitag, 
welchs gewest 24. Maij (82b) zu compariren. Demenoch auf des 
Herrn Predigers sonderlich Bitte haben (sc. wir) dem Herr Bischof 
schriftlichen ersucht, bittende, noch deme daß sein höchste Gnaden 
hätte ein Citation pro termino designato dem Herr Prediger insi- 
nuiren lassen und derselbte sich gehorsamlich zu gestehen gutwillig 
offeriret, allein suppliciret, wir wollten uns bofleißen, bei seiner Gn. 
zuwegezubringen, daß wie der Herr Bischof praetensam actionem 
causae und die rechtliche Zusprüche mochte erstlich declariren 
lassen; dergleichen, wann nu die Erklärungen der Klage und 
Furderunge eingebrocht, quandoquidem nimis maturum et breve esset 
peremptorium, daß ihm mochte die Dilacion ad deliberandum **) 
vorgunnst und zugelossen werden, fürder auch sein hoch. Gn. 
um ein frei, sicher Geleit zu und abe zu bitten etc. domite also 
tanquam reus instructus, worauf und was ihm zu antworten wollte 
gebühren, und sonderlich vormittelst der Bodenkzeit und dem Geleit 
wohl vorsichert, ohne Fährlichkeit und Sorge vor sr. Gn. alsdenn 
mochte compariren, solches alles auf des Herrn Predigers Bitte in 
seinem Namen mit treulichen, herzlichen Fleiß unabschlahenlichen 
fürderend, haben seiner Gn. schriftlichen zugestellt. Worauf sein 
Gn. geantwort, daß, angesehen eines E. Rats Vorbitt, den terminum 
vom Freitage bis auf nächstfolgenden Sonnabend, das ist auf den 
25. Maij, thäte verlegen, welchen länger zu prorogiren nicht tun 
kunde. Die Ursachen aber der Citacion dem Herr Prediger anzu- 
kunden, wär nicht vonnoten, welchs alles auf sein gehorsam Compa- 
rition er selbst von seiner Gn. hören und (83) einnehmen wurde. —

Soviel und mehr nicht auf unser Bitt bericht überkommen; was 
bolanget die Vorsicherunge des frei Geleits, hot man in der schrift­
lichen Boantwortunge mit Schweigen vorbeigangen, denn es ist am 
wenigsten nicht gedocht. Darumbe wir denn also vorursacht, von- 
wegen des Geleits zum widermole (d. h. zweitenmale) an sein Gn. 
eilende ohne Verzug zu schreiben, abermols mit mancherlei vieler 
Erwägunge solcher Sachen sorgfältiger Gelegenheit bittende, sein Gn. 
gerücne dem Herr Predicanten auf unser so fleißig sorgsamlich 
ernstlich Bitte und Ersuchen ein frei, sicher, ungefährlich Geleit 
zuzufertigen und bohendigen etc. Solche unser hochfleißige Bitte 
ist mit diesen Worten im Latein, dweil, wie wirt angezeigt, kein

*) H. wird durch dies eine Edict (statt der sonst üblichen oder vor­
gesehenen dreimaligen Vorladung) aufgefordert, sofort vor dem Bischof zur Ver­
antwortung zu erscheinen [so nach freundl. Mitteilung des Herrn Prof. Waschinski- 
PosenJ; die Anklagepunkte sind im Einzelnen nicht angegeben.

*• ) Bedenkzeit. 
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deutschen Schreiber bei die Hand gehabt, nämlich also kurz 
(sc. beantwortet): Salutacione praemissa etc. Sententiam literarum, 
quas Spect. D. vestrae mihi scripserunt, intellexi. Si id, quod petunt 
a me, integrum mihi esset, lubens acquescerem. Ceterum aliud 
femporum nosfrorum ratio atque officij mei pastoralis postulat 
nécessitas; velim, ne mihi vitio dent, cum minus possum facere, 
quod a me tantopere contenditur. Opto, Spect. D. vestras bene ac 
foeliciter valere. 24. Maj 1555. Dali uns also zum wiederen Mole 
unser Bitt und Bogehr abgeschlagen, hot uns höchlich bekommert. 
Dann, wie wir vormerken, daß wiewohl der Herr Prediger solclies 
dohin tut deuten, daß er nicht den Herr Bischof, sonder den Herr 
Kanzler oder die gemeine Meßpfaffen prätendiret, so ist dennocli 
der Herr Bischof des keinswegen zufrieden, und man kann ab­
nehmen, daß ihn solches *)  großer bowegt, als daß der Herr 
Prediger nicht legitime sollt sein ordiniret. Wir haben in Ew. 
Weisheit Abwesen binnen Rats dreimol und sonst auch aus unserm 
Mittel durch sonderliche Personen den Herr Prediger (83 b) gutlicli 
ermahnt und gebeten, er wolde von solchem seinem Furnehmen, 
imand auf der Kanzel zu calumniren understehen, nochlossen, 
welchs, wiewohl zum Teil zugesaget, er wolde sicli wissen zu 
moderiren, so hot er dennoch das, wie gebeten, nicht unterlossen.

*) er fühlt sich also persönlich beleidigt, daher seine Gereiztheit und Hart­
näckigkeit.

**) Niclas von der Linde 1523 Ratmann, 1540 Bürgermeister, t 1563; hatte 
den Zunamen „der Sittsame“. — Bernhart Pulmann 1550 Rtm., 1554 B Mstr., 
f 1577; gebürtiger Hamburger. — Jacob Wendt 1545 Rtm., nahm mit Gregeri 
Straus als erster in Thorn 1557 öffentlich das Abendmahl nach evangelischem \ 
Brauch, f 1573 — Markus Mochinger 1549 Rtm., t 1571. Prätorius, Thorner' 
Ehrentempel.

**•) Schloß Althausen bei Kulm war 1505 vom Könige dem Bistum Kulm 
zur Dotation geschenkt worden.

Herwegen mit mannigfaltiger, treuer Sorgfältigkeit, als die, welclie 
alle gerne sähen, domit der Herr Prediger ungehindert bei seinem 
Amte mochte beschirmet und gehandhabt werden, haben von solcher 
Sachen geratschlaget und seind Übereinkommen, daß auch solches 
nicht allein gegen seiner Gn., besonders auch der Gemeine, bei 
welche ein E. Rat vordechtlich, als wollt man dem Herr Prediger 
mit guter Furderunge nicht Beistand tun, ein fast großer Ansehen 
mochte gewinnen, haben aus unserem Mittel die fürnehmsten, 
welche itzund kund vormögen und zuwegebringen, nämlicli die 
Elbare Namhafte und wohlweise Herren Niclas von der Linde, 
Bernhart Pulman Bürgermeister, Jacub Wendt, Marcus Mochinger 
Ratmann **),  gestrigen Sonnabend zu seiner Gn. zu fahren ver­
mocht und mit vollkommlicher Instruction abgefertiget. Dieselbte, 
wie sie zum Altenhause ***)  ankommen, haben den Herrn Bischof 
vonwegen des E. Rats ersucht, und noch angetragenem Gruß under 
anderen vielen Reden und fleißigem, starkeiti Bowegnis allenthalben 
der Sachen Gelegenheit noch, seiner Gn. angezeigt, wie der Herr 
Prediger vor einem Er. Rat sicli höchlich boschweret, daß, nochdem 
bei seiner Gn. mit mannigfaltigem Fleiße ein Erbar Rat intercediret 
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und er sich sonderlich vor seiner 0n. gulwillig pro termino zu er­
scheinen erboten, quoniam autem in Citacione non exprimuntur res 
et causa (84), super quibus Judex vel Actor intendit agere, u. man 
ihm solches noch nicht will declariren, die Induciae deliberatoriae *), 
wie auch die Vorsichenmge eines freien Geleits dem Reo abge­
schlagen und vorsagt, derhalben, wie er angezeiget, ihm solde geroten 
sein großer Fährlichkeit und Hindernis, so ihm mochte widerfahren, 
in keinen Weg ohne Geleit sich vor sr. Gn. zu gestellen etc., wie 
denn allein zu seiner Gn. wär ein Erbar Rat gewisser standhaftiger 
Hoffnunge, was man nicht hätte abwesende durch schriftliche preces 
kundt transigiren, daß solches mit Gottes Hilfe durch mündliche 
Werbunge und Bitte wurde zuwegebrocht werden, demenoch in 
solcher tröstlicher Zuversicht wären die Herren Gesandten an 
seine Gn. abgefertiget etc. Wo dann doselbst sein Gn. Ein 
Erbar Rat mit hochfleißigen Treuen mannigfaltig, was obligein (?) 
Fahr und Boschwerunge, wo die Sache also heftig fürge- 
nommen und geschwinde solde vorfurdert werden, mochten hierzu 
drangen und doraus sich erregen, das alles zu betrachten woll 
erwogen, bittende, sein Gn. woll das in größeren, reifen, tap­
feren, genädigen Bodenken noch ein kurze fügliche Zeit, bis der 
Reichstag geendet oder die Unser, welclie diesmol abhäuslich, 
gesund und mit Heil wieder heimkommen, lossen stille beruhn, oder 
jo, wie auch vielfältig sein Gn. zuvor gebeten, itzund gegenwärtiglich 
mit ihren persönlichen Beiwesen mundlidi ilm bitten, daß die Action 
und Zusprüche dem Herr Prediger mocliten erkläret, die Inducien 
ihm auch vorgunnt und mit sicherem Geleit mochte vorsorget werden 
etc.(84b) Dogegen sein Gn. gesaget, also, daß er als ein Richter, so 
den Prediger ex officio citiret, wäre nicht schuldig, die Ursachen, 
worumbe derselbte vorgeladen, anzuzeigen. Was auch der Herr 
Prediger ihm Geleit zu geben bogelirte, wär ihm keinswegen zu tun 
kund und durfte ihm nicht vorsichern, denn ein jeder, der furge- 
heißen und citiret wurde, wär pflichtig zu compariren, doselbst an­
zuhören, was ihm wird proponiret, dorauf also sein Antwort geben etc.

Die Herren Gesandten, auf daß die Sache möchte Iterzlichen 
treulicher gefürdert und dem Herrn Bischof gründlicher alme Scheu 
mochte declariret werden, begehrten, mit seiner Gn. in Gelieimnis 
remotis arbitris zu reden. Als nu solches gegunnt, haben die Herren 
Gesandten wiederum van Anfänge alle der Sachen Gelegenheit, 
Circumstancien und rechtmäßig Vorbedenken mit weitläufigerem Bo- 
griff als zuvor geschehen repetirende expendiret, zum fürderlichsten 
under anderen, daß man viel schwer Unkost auf den Prädicanten 
verton und ausgericht, daß man den kunnt zuwegebringen. Nu 
wäre die ganze Gemeine ihm seiner evangelischen Lehre fast groß 
sehre zugetan und täten dem beipflicliten. Wann nu derselbte 
solde also jächling removiret werden und seins Amts entsatzt, 
wär zu besorgen, daß von der aufruhrischen haderigen gemeiner 
Bürgerschaft, wie vor Zeiten **) bei unsern Vorfahren, welchs Gott

*) längere Frist zur Ueberlegung.
** ) sie denken an den Aufstand der Zünfte 1523: Kestner S. 146 ff.
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abwende, erschrockenlich Tumult sich erreget und geschehen, 
domite ein Erbar Rat mochten übereilet oder auch selbst die Bürger­
schaft under einander wie bei unserm in kurz vorruckten Zeiten an 
viel Orten, Welchs Gott erbarme, geschehen, vorursacht mit Aufruhr 
non incruentam sedicionem et (85) discordiam concitiren, doraus der 
Stadt Gemeine in ein solchen wichtigen Irrtum eingefuhrt, welcher 
zu langen Zeiten schwerlich aufgehaben und hingeleget mochte 
werden. Solcher Sachen halben ein Rat und etzliclie von der Ge­
meine, welchen Friede und Einigkeit liebet und gefällig, großer 
Angst, Sorge und Forchte, sie zu übereilen, fast groß sind er­
schrocken etc. Es künde sicli auch sein On. geruliiglidi vorerinnern, 
was unser Gemeine jene Zeit gar geringschätzige Ursachen klage­
weise vor kon. Maj sich wider ein Rat zu förderen understanden, 
welchen, wär nicht mit zeitigem gutem Ratschlag zuvorkommen, 
wär ein fast erschrecklich catastrophe gefolgef. Es wollde sein Gn. 
sonderlicli auch fleißig bodenken, daß in diesem Colmischen Lande 
wär sein Gn. fürnehmster Präsident, hätte auch das Ansehen und 
sonderlich von männiglidi dovor geachtet wurde, weldier domite 
das Wort Gottes lauter und klar zu der Ehren Gottis gebraucht, 
aucli dem Volk vorgetragen und eingepflanzt fleißiglicli täte förderen. 
Derwegen Ein Erbar Rat, welcher herzlichen freulidi gerne alle 
Dinge, daß die bei gutem Friede und Einigkeit mit der Gemeine 
mochten bisherer beruhen, erhalten und vorbleiben, zum Wiedermol 
von neue sein Gn. mit aufrichtigem Oemüte mannigfaldig er­
mahnende und warnende, dienstlich und demütig gebeten, sein Gn. 
geruhe, solcher gefährlichen der Sachen Gelegenheit, Umstände und 
eines Erb. Rats treulich Bodenken, Ermahnung und Bitt achtneinnen, 
mit sich treulich beratschlagen (85b), betrachten, erwägen und eins 
bessern besinnende, zum fürderlichsten ein Aufsehen haben, die 
Sache nicht so hettig, besonder seiner Gn. ernsfliaftig Oemüte 
anderswohin wendende, nocli aller Notdurft, wie sein Gn. solchs 
vor das Beste an seinem holien Vorstande erkennen wird, sänft- 
mötiglich furnehmen und von Nimande sicli bomühen und aniialten 
lossen, daß dergestalt wie angefangen, geschwinde ein Furgang 
gewinnen mochte; ein erbar Rat wär der ganz treulicher Zuversicht, 
daß sein Gn. genädiglich merkende die geschwinden Läufe dieser 
widerwärtigen unfügliclien, gefährlidien Zeit, welcher viel nochzu- 
geben ist, solche Sachen zu bis füglicher und recht gelegener acco- 
modando sese tempori, wie sich geziemt, wurde zu fuderen fur­
nehmen wissen, auf solche vielfältig demütig Ersuchen und Vorbitte 
wird sich post très repuisas*)  also wie gebeten, daß die Sache 
moclite suspendiret werden, sich vom Erb. Rate lossen erbitten, 
oder jo am wenigsten dem Herr Prediger praetensae actionis decla- 
rationem tun. Der terminus, aucli dieweil aucli derselbe ob 
angustiam temporis zu compariren sich niclit kann geschicket 
machen, mochte differiret und sonderlicli mit freiem Geleit zu und 
abe vorsichert werden.

*) wohl zu ergänzen supplicationes, vgl. 82b; es sind die 3 Bitten um 
Erklärung der Anklage, Bedenkzeit und freies Geleit.
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Hierauf sein On. lange stillschweigende noch gehabtem Bo- 
denken fast hin und wider bosinnende, bei sich selbst zu Rate 
wurden und also sagende dies zur Antwort gegeben: Es künde 
und wußte das, wie begehret, sein Gn. nicht zu tun, auch keinss 
wegen zu verantworten; allein, domite dennoch auf Eins Erb. Rats 
solche mannigfaltige Bitte und Anhalten etwas (8ß) nochgegeben und 
vergunnt wurde, wolde den terminum bis auf schierkünftigen Don­
nerstag den 30. Maij erstrecken, daß er [der Prediger] sich vor sein 
Gn gestellete, worinne beklaget und boschuldiget, anzuhören und zu 
vorantworten, wie Reclit ist.

Dogegen die Herren Gesandten seiner Gnaden geantwort, 
man hätte sich keinswegen verhofff, daß solche trauherzige Inter­
cession, Vormahnunge und Bitte Eins Erb. Rats so ganz geringe 
achtende, so leichllichen balde sollte abgeschlagen sein worden. 
Dann sobalde der Herr Prediger wurde boricht werden, daß man 
kein Geleit bei seiner Gn. zuwege künde bringen, wird er sich — 
dweil ihm das ist mannigfaltig widerroten und sonderlich aus unser 
Bürgern Beredunge, welche ihm sich zu gestellen und Gehorsam zu 
leisten tun abhalten — (sc. nicht stellen). Dennoch sein Gn. gesagt: 
Ewr Weisheit tun mich mannigfaltig bitten und ermahnen, daß ich 
solde derselbten nochgeben und die bewilligen. So bitte ich auch 
wiederumb. Ein Erb. Rat und Ew. Weisheit wollten von solcher 
Bitte weiter abstehn und mich in meiner Jurisdiction, daß die nicht 
wormit vorletzt oder vorhindert, verhalten und vorbleiben lassen. 
Denn es wär meins Achtens viel besser, Ew. Weisheit wär zu raten, 
wie solche Intercession, daß die Sache bis noch dem Reichstage 
solide beruhen, ließe unterwegen, denn icli vormerke, jo länger ich 
den Prediger bei euch vorbleiben lassen werde, jo länger mit ihm 
großer drein kommen, das vielleicht Einem Erb. Rate viel Unbo- 
quemlichkeit und mehr, als Gedanken haben, wird bogegnen.

(86 b) Ferner zum letzten, wie nu auch dieselbte Zeit des Ge- 
zeugnisbriefes *),  so von dem Herrn Erzbischof von Rige dem Herr 
Prediger wegen der Einweiliungen, wes Inhalts mitgeteilt, gedocht 
wurde und der Herr Bischof selbst solches eingefuhrt und mit 
Worten Meldunge getan, also sagende: hätte ich erstlich soviel 
gewußt wie itzund erfahren, wollde dem Prediger den Predigt­
stuhl nie zugelossen noch eingeräumet haben etc., ist weiter 
seiner Gn. angezeiget, daß der Herr Erzbischof solclien Brief 
mit seinem Siegel und eigener Hand underscli rieben, be­
stätiget und certificeret, hier auf solche vor sein Gn. producirte Testi­
monia (sc. der Bischof) den Herr Prediger auf- und angenommen und 
allenthalben sein Consens gegeben und in solch Amtinstituirt und ein­
gesetzt, (sc. wir) wußten solche Briefe, welche, wie nicht anders vor­
meinen, authentice sein ausgangen,auf kein ander Gestalt wissen noch 
zur Zeit zu deuten, denn wir achtens, wie man gemeinlich saget, das 
boschrieben Zeugnis mehr als aus Hörensagen gemeine Rede be­
stehen kann etc., hierauf sein Gn. boschließende unter andern zu 

*) vgl. S. 95b: diploma.
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